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paroe que Ie cancer n'a pas pu etre

reconnu chi Unite ä temps, ce qui — nous
l'avons vu — est parfois du a rabsence
de symplömes et trop souveul aussi a la
negligence des malades On affirme
aussi, mais sans en rien savoir que teile
operation est Ires clangereusc, alors que
nous savons que le noinbre des deces

operatoires va cn dimiuuanl cluu(uc jour
et que les melhodes employees ont ob-
tcnu un grand degre de perfection. On
atlirmc que les rayons X el le radium
soul Ires dangereux et donnent lieu a de

graves accidents; ce n'est pas exact, et
l'on [ierd un lenqis precieux a inlerroger
les parents et les voisins sur les avan-
lages ou les risques de 1'un on I'autrc de

res traitemcnts; ct pendant ce temps,
fetal s'aggrave el les chances de guerison
diminuent dc plus en plus. Lorsqu'enfin
on se decide, il est souvent trop lard, et

c'est ce trailement lardif que l'on rend

responsable alors des suites nefastes des

hesitations et des prejuges.
Fnfin, on nc saurait oublicr, pour les

cas incurables el desesperes, qu'il existe
des inoyens dc lutter coutrc la soufi'rance
el de soulager les malades, et que seul le

medecin pent assumer cette tache sou-
vent ingrate, mais qui lui pennet de

donner la mesurc de son devoucment
desinleresse et de sa paticnte comprehension

des unseres physiques el morales

de noire pauvre human itc.

Fussgänger und Fussgängerstreifen.

Was der Verkehrspr

«Der Fussgänger hat die Trollairs
oder Fussgiingerslreifeu zu benutzen und
die SLrasse vorsichtig zu überschreiten.
Auf unübersichtlichen Slrasscnslreckcn
und wenn Motorfahrzeuge herannahen
hat er sich an der «Strassenseile zu halten.

Fr hat auch «die Anordnungen der

Verkeilrspolizei zu beachten.» Art. .'15

M. F. G. Ferner haben die Fussgänger
die .ihnen für die Benützung der Fahrbahn

von «der Verkehrspolizei gegebenen
Zeichen ebenfalls zu befolgen. Art. 7(5,

Ziff. ,'i der Vollzichungsvcrordnung.
Mit diesen wenigen Worten wird

dem Fussgänger vorgeschrieben, wie er
sich im Verkehr zu verhalten hat. Auf
den ersten Blick mag es scheinen, die
Vorschriften, «mit «denen «der Fussgänger
bei der eidgenössischen Gesetzgebung
bedacht worden ist, seien etwas dürftig;
bei richtiger Ueberlcgung findet man
aber «doch, «dass in diesen wenigen Wor-

aktiker dazu sagt.

ten sehr vieles enthalten ist, was sich an
die Adresse «des Fussgängers richtet, und
was er im Interesse der Verkehrssicherheit

zu befolgen hat.
Durch die Slrasscnkreuzungcn werden

die Trolloirs unterbrochen und der

Fussgänger befindet sich zunächst «am

Fnde seines Gehweges. Muss er nun, um
seinen Weg fortsetzen zu können, «die

Strasse überschreiten, dann darf er «das

nur unter Aufwendung entsprechender
Vorsicht. Um ihm die Ueberquerung zu

erleichtern, wird durch eine Markierung
(gut sichtbar aufgemalte Striche oder

sogenannte Nägel) zwischen den
unterbrochenen Trottoirs eine Verbindung
hergestellt. Diese markierten Verbindungen

sind die Sichcrheilszonen «für die

Fussgänger, eben die Fussgängerstreifen.
Sie verlaufen entweder an verkehrsreichen

Slrassenkreuzungen oder auf
verkehrsreichen Plätzen als Verbindung
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zwischen Troltoirs, Schutzinseln,
Bahnstationen usw. In erster Linie haben die

Fussgänger heim Ueberschreiten der
Strasse die Fussgängerstreifen zu
benutzen. Die Ueberschreitung hat rasch

zu erfolgen, denn die Fussgängerstreifen
sind keine Schulzinseln, keine Reservate,
auf denen der Fussgänger nach eigenem
Belieben stehen bleiben darf.

Auf verkehrsreichen Kreuzungen, wo
der Fahrzeugverkehr durch Leuchtsignale

oder durch Verkehrspolizisten
geregelt wird, hat sich auch der
Fussgänger den polizeilichen Anordnungen
zu fügen. Fr soll sich nur in der Richtung

des freigegebenen Verkehrsstroms
bewegen und diesen nicht durchqueren,
weil er sonst Unordnung in den Verkehr
bringt und sich selbst in Gefahr begibt.
Bei allen andern Fussgängerstreifen
muss der Fussgänger prüfen, ob die
Ueberqucrung der Fahrbahn ohne
Gefahr möglich ist. Sein Recht auf
Benützung des Fussgängerstreifens ist Fein
unbedingtes Vortrittsrecht, oder wenigstens

nur dann, wenn er sich auf dem
Streifen befindet, nicht aber, wenn er
ihn zu betreten beabsichtigt. Das ergibt
sich aus nachstehender, für den

Fahrzeuglenker aufgestellten Vorschrift:
«Vor Fussgängerstreifen haben die

Motorfahrzeugführer (gilt auch für die

Radfahrer) die Geschwindigkeit zu
mässigen und nötigenfalls anzuhalten,
um den sich schon darauf befindlichen
Fussgängern die ungehinderte Ueber-

querung der Fahrbahn zu ermöglichen.»
Iis bestehen also sowohl für Fahr-

zcuglenkcr wie für Fussgänger Rechte
und Pflichten. Allein diese Bestimmungen

dürfen nicht einfach schablonenhaft
angewendet werden, etwa in dem Sinn,
dass dem Fassgänger auf dem
Fussgängerstreifen unter allen Umständen
das Vortrittsrecht gebühre. Wie bei allen

andern Vortrittsrechlen wird man auch
hier die Umstände des einzelnen Falles
zu prüfen haben. Die Verkehrssicherheit
verlangt unter Umständen vom
Fussgänger wie vom Fahrzeuglenker den
Verzicht auf sein Vortrittsrecht. Auch
der au sich Vortrittsbcrechtigte darf bei
dessen Ausübung die allgemeine Song-

faltspflicht nicht ausser acht lassen.

Der Fussgänger, der die Fahrbahn
überqueren will, hat sich vorerst zu
vergewissern, ob nicht ein Fahrzeug sich in
unmittelbarer Nähe des Fmssgänger-
streifens befindet. Er bedenke, dass ein

Motorfahrzeug nicht auf der Stelle
angehalten werden kann, dass es dazu, je
nach der Fahrzeuggeschwindigkeit und
dem Zustand der Fahrbahn (trocken,
nass, vereist usw.) einer kürzeren oder

längeren Anhaltestrecke bedarf. Diese,
aus Reaklions- und Bremsweg
zusammengesetzte Anhaltestrecke beträgt auf
guter, trockener Strasse und bei guten
Bremsen bei 30 —40— 50 km/Std. zirka
15—24 «'54 in und auf schlüpfriger
Strasse zirka 26—43—63 in. Ist die Fahrbahn

frei, dann darf der Fussgänger
unbedenklich den Fussgängerstreifen
betreten und die Strasse traversieren.
Sobald er jedoch ein Fahrzeug herannahen

sieht, dann ,muss er prüfen, ob die

Ueberquerung der Fahrbahn, seihst auf
dem Fussgängerstreifen, ohne Gefahr

möglich ist. Er hat also sein Augenmerk
auf Distanz und Geschwindigkeit des

herannahenden Fahrzeuges zu richten.
Befindet sich aber ein Fahrzeug in
unmittelbarer Nähe des Streifens, dann
darf der Fussgänger clic Fahrbahn nicht
mehr überqueren, es sei denn, dass der
Verkehr in der betreffenden Richtung
gestoppt wurde und das Fahrzeug vor
dem Fussgängcrslreifen anzuhalten
gezwungen ist. In diesem Zusammenhang
sei übrigens bemerkt, dass Fahrzeuge
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nicht auf, sondern nur vor (lein
Fussgängerstreifen stoppen dürfen.

Nach den Pflichten und Rechten des

Fussgängers hat sich auch der
Fahrzeuglenker zu richten. Ist kein Fnss-

gänger in Sicht, dann erübrigt sich ein

Verlangsamen der Geschwindigkeit oder
ein Anhalten vor dem Fussgängcrstrci-
fcn. Halten sich Fussgänger auf dem
Troltoir auf und lassen sie die Absicht
erkennen, sich auf den Streifen zu
begeben, um die Fahrbahn zu überqueren,
dann muss der Fahrzeuglenker die
Geschwindigkeit herabsetzen. Dabei
kann nnnter Umständen der Fussgänger
die bahrbahn ohne Gefahr noch vordem
Fahrzeug überqueren, oder aber der
Fahrzcuglenker ist in der Lage, vor dem

Fussgängerstreifen anzuhalten, falls der
Fussgänger sich in seiner Ueberlegung
geirrt hat. Befinden sich aber
Fussgänger bereits auf dem Fussgängerslrei-
l'en, dann hat der Motorfahrzeugführer
sein Tempo zu mässigen oder anzuhalten.

Noch etwas anderes aber wird vom
Fahrer verlangt: Der «Blick für den
Verkehr», der ihn befähigen soll, die auf
dem Fussgängerstreifen sich aufhaltenden

Personen nach ihren Eigenschaften
ziu beurteilen und sich danach
einzurichten. Junge, rüstige Leute sind in
ihren Bewegungen rascher und sicherer
als alte oder mit einem Gebrechen behaftete.

Diesen Verhältnissen hat auch der
Verkehrspolizist Rechnung zu tragen; er
darf zum Beispiel nicht einen Fahrzeug¬

lenker zum Schnelll'ahrcn auffordern,
wenn dieser, der Situation entsprechend,
ein etwas langsameres, dafür aber

vorsichtigeres Tempo vorzieht. Letzten
Endes trägt doch der Fahrzeuglenker die

Verantwortung.
Unter Aufwendung entsprechender

Vorsicht bat der Eussgänger die Fahrbahn

auf dem Fussgängerstreifen zu

überqueren, auch 'dann, wenn er genötigt
ist, einen Umweg zu machen, um ihn zu
erreichen.

Nicht nur Vorsicht ist eine der

Hauptpflichten des Fussgängers, er muss
auch bestimmt und entschlossen
handeln. Auf keinen Fall darf er auf der
Fahrbalm hin und her, vorwärts und
rückwärts springen. Den Fussgänger zn
vernünftigem Denken und Uebcrlcgen
zu bringen, dazu kann der Fahrzeuglenker

oft viel beitragen. Nicht die
schablonenhafte Anwendung der
Vorschriften verhütet Unfälle, sondern
gegenseitige Rücksichtnahme. Für den

Fussgänger ist es auf alle Fälle vorteilhafter,

ein paar Sekunden vor dem

Fussgängerstreifen anzuhalten — selbst
wenn's pressiert - um dann sein Ziel
ohne Gefahr zu erreichen, und die
Fahrzcuglenker vergeben sich nichts und
lassen sich keinen Fehler zuschulden
kommen, wenn sie, je nach der Situation,

das Tempo gegen die Fussgängerstreifen

hin etwas vermindern, um
wartende «Mitmenschen» in Sicherheit
passieren zu lassen. Sch.

(Aus der «Automobil-Revue».)

Gegen Uebelkeit

soll Süssinosl helfen. Wenigstens
empfehlen die «Bremer Nachrichten» vom
17. Juni in einem Aufsatz über die
Gesundheitspflege auf Reisen wiederholt

in der Eisenbahn

das Trinken kleiner Schlücklein Süss-
most. Der Schreiber dieser Zeilen hat
das Mittel noch nicht ausprobiert, weil
ihm nicht übel wird. Mag wohl sein, dass


	Fussgänger und Fussgängerstreifen

